
 
 

 

 

Tägliche Zuzahlung für Kurzzeit- und Verhinderungspflege ab dem 01.01.2023
--

Im Doppelzimmer 
Leistung § 39 c 

Ohne 
PG 

Pflegegrad 
1 

Pflegegrad 
2 

Pflegegrad 
3 

Pflegegrad 
4 

Pflegegrad 
5 

 EURO EURO EURO EURO EURO EURO 

Unterkunft 
 

11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 

Verpflegung 
 

12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 

Investitions- 
Kosten 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Gesamt- 
kosten 

33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 

 
Im Einzelzimmer 
Leistung § 39 c 

Ohne 
PG 

Pflegegrad 
1 

Pflegegrad 
2 

Pflegegrad 
3 

Pflegegrad 
4 

Pflegegrad 
5 

 EURO EURO EURO EURO EURO EURO 

Unterkunft 
 

11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 

Verpflegung 
 

12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 

Investitions- 
Kosten 

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Einzelzimmer 
 

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

Gesamt- 
kosten 

36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 

 
Die Kosten für den pflegebedingten Aufwand übernimmt die Pflegekasse bis zu einem 
jährlichen Betrag von € 1.774,00 und für einen Höchstzeitraum von 28 Tagen/bzw. 56 
Tagen mit der Verhinderungspflege. 
Auch ohne Pflegestufe steht Ihnen eine Kurzzeitpflege zu, z.B. nach einem 
Krankenhausaufenthalt lt. § 39 c SGB V 
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die entsprechenden Anträge immer vor Antritt der 
Kurzzeitpflege bei Ihrer Pflegekasse stellen sollten. 
 
 
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 
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